
'!!.::dff.iL4, .. der BeHagen zu den stenor;raphisch,en Protokollen des NatÜ'na]rares 

XIII, Gf!'€tzeeIJungsperiode 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Zl. 6345-Pro2/1972 

An die 

'I' . CI _. .• '7"" ~len, 40 0Gp~em~er I~ ~ 

6q3 IA.~ 
zu "'f~o IJa 
Präs. 81. 4JgnJ912 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
wie n 10 

Auf die Anfrage der Abgeordneten .Dr.G&sperschitz und Genossen 
vom 25.Juli 1972, Nro760/(,T, betr. Äußerungen des SPÖ-Exp2rten 
DroReithcfer, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu den Punkten 1 und ?: 
Die Nebengebüb.ren und Zulagen fl.lr die öffentlich Bediensteten 

sind in der vom Nationalrat noch in der Frühjahrssession be
schlossenen 24$ Gehaltsgesetz-Novelle erschöpfend gercge.lto 
Bei Vorliegen der im Gesetz angeführten Voraussetzungen l:.at der 
öffentlich Bedienstet8 in dei: Regel einen Rechtsanspruch auf die 
Nebenget>ühr oder die Zulage. Ermessen ist den Dienst"b8hörden duf 
Grund der 2'+. Gehal tsgesetz-Novelle im Gegensatz Z11r früheren 
Rechtslage nur mehr bei der Gewährung von Belohnungen und Jubi

läumszuwendungen eingeräumt. Acer auch bei diesen Nebengebühren 
sind die Voraussetzungen für eine positive Ermessensübung im 
Gesetz festgelegt. Da die Nebengebühren und Zulaßen der öffent
lich Bediensteten und die Anspruchsvoraussetzungen im Gesetz 
erschöpfend geregel t sind, ist es den Vollzugsorganen nich·t; mög
lich, olme iinderung der Rechtslage Einsparungen bei Nebengebühren 
und Zulagen vorzunehmen. Bei der Festsetzung und Bemessung ge
nere~l geregelter Nebenge1)ühren wird reg'2lmäßig das Einvernehmen 
mit der. Interessen vertretungE::ll (Gewerkschaften des effen tlichen 
Dienstes) hergestellt. 
Zu den l-'u.I" ... kt en 3 und 4: 
I'li t rtücksicht auf die am 1. -1.1972 in Kraft getret:ene Etappe der 
Arbei tszeit\Terkürzung und den Per-sorwlbedeTf au.!' dem Schul- und 

Hochschulsektor ist für 1973 eine Dien!::3tpo,~tenvermehrllng ünver
meid lieh. Eine Senkung des Personalstandes Cl.urch Rationalisierun
gen wird nur in Teilbereichen möglich sein. Eine Entscheid.ung 
über den Dienstposte:p.plan 1973 kann erst boi den abschließenden, 
Beratungen im September 1972 getroffen werden. 
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Su den Punkten 2 bis 7: 
Die derzeit erfaßten Beträge für den PerRonalaufwand 1973 
weisen gegenüber den Voranschlags beträgen 1972 eine Steigerung 
von 18,3% auf .. Entscheidungen über diese Beträge können erst 
na~h ~er~beitung der Ergebnisse der Budgetverhandlungen auf 
Beamte~obene und nach Kenntnis. aller noch im Budgetentwurf 
1973 zu berücksichtigenden Maßnahmen ~ei den abschließenden 
Budgetberatungen im September 1972 gp;troffen 'W·t)rden .. 
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